
LANDKREIS NIENBURG/WESER  
D E R   L A N D R A T 

 
 
 

 

AfL und AAS 01/2014 

Abschrift! 

 

Protokoll 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften 

am Mittwoch, dem 12.02.2014, 15:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Kreistages, 

Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg 

 

Beginn: 15:00 Uhr Ende: 16:25 Uhr 

 

 

Anwesend: 
 

Ausschuss für Liegenschaften: 

Stimmberechtigtes Mitglied: 

Herr stellv. Landrat Heinz-Friedel Bomhoff, 31618 Liebenau Vertretung für Herrn 
KTA Sanftleben 

Herr KTA Bernd Brieber, 31608 Marklohe  
Herr KTA Werner Cunow, 31608 Marklohe  
Herr KTA Tim Hauschildt, 31582 Nienburg  
Herr KTA Rüdiger Kaltofen, 31604 Raddestorf  
Herr stellv. Landrat Jürgen Leseberg, 31636 Linsburg Vertretung für Herrn 

KTA Podehl 
Herr KTA Bernd Meyer, 27333 Schweringen  
Herr KTA Alfred Plate, 31618 Liebenau  
Herr KTA Hansjürgen Waering, 31595 Steyerberg  
Herr KTA Rolf Warnecke, 31582 Nienburg  
Herr KTA Peter Westermann, 31600 Uchte  
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Ausschuss für allgemein bildende Schulen: 

Stimmberechtigtes Mitglied: 

Herr KTA Henry Koch, 31622 Heemsen  
Herr KTA Ernst Brunschön, 31547 Rehburg Vertretung für Herrn 

KTA Brieber 
Herr KTA Bernd Heckmann, 31608 Marklohe  
Frau KTA Dörthe Heuer, 31603 Diepenau  
Frau KTA Insa Höltke, 31608 Marklohe  
Frau KTA Elisabeth Kurowski, 27333 Schweringen  
Herr KTA Friedrich Leseberg, 31634 Steimbke  
Herr KTA Waschke, 31582 Nienburg Vertretung für Herrn 

KTA Bernd Meyer 
Herr KTA Manfred Sanftleben, 31582 Nienburg  
Herr KTA Hans-Hermann Steinmann, 31592 Stolzenau  
Herr KTA Viktoria Kretschmer, 31582 Nienburg  
Herr KTA Hansjürgen Waering, 31595 Steyerberg  
Herr KTA Heinrich Werner, 31582 Nienburg  
 

Beratendes Mitglied: 

Herr Bernd Rennhack, 31633 Leese  
  

 

 

Verwaltung: 

Herr LR Detlev Kohlmeier  
Herr Dipl.Ing. Dieter Labode, FBL Bildung & Kultur  

Herr, KAR Niemeyer, FDL Schule & Kultur  
Frau KVOR Immel, FBL Personal & Service  
Frau KAR Rohwerder, FDL Liegenschaften  
Herr KI Kai Tödtemann  
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Der Vorsitzende KTA Koch eröffnet um 15.00 Uhr die gemeinsame öffentliche Sit-

zung des Ausschusses für Liegenschaften und des Ausschusses für allgemein bil-

dende Schulen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung, 

die Beschlussfähigkeit des Gremiums sowie nachstehende Tagesordnung fest: 

 

 
 

TOP  1: Sachstand Neubau IGS Nienburg - Freigabe der Entwurfsplanung 
und Bildung einer Rücklage für Unvorhergesehenes 

 2014/019 
  
  
TOP  2: Mitteilungen/Anfragen 
       
  
  
TOP  3: Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde 
       
  
  
 

Zur Beglaubigung: 

 

Der Vorsitzende Protokollführer Der Landrat 

Im Auftrag 

 

Gez. Koch 

 

Gez. Tödtemann 
 

Gez. Immel 

Kreistagsabgeordneter Tödtemann Immel 

 
 
 

 
 

 

 



Öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Liegenschaften am 12.02.2014 
 
Protokoll zu TOP 1 

 

 

 2014/019 
12.02.2014 

 
 
Sachstand Neubau IGS Nienburg - Freigabe der Entwurfsplanung und Bildung 
einer Rücklage für Unvorhergesehenes 
 
 
 
Beschluss: 
 
Das Gremium beschließt geändert. 

 
Für den Neubau der Sekundarstufe I der IGS Nienburg wird die Entwurfsplanung 
freigegeben. Einer weiteren Beauftragung der beteiligten Architektur- und Planungs-
büros für die Baugenehmigungsplanung und die weiteren Leistungsphasen nach 
HOAI wird zugestimmt. 
 
Nach erfolgter Baugenehmigungsplanung ist der Bauantrag bei der Stadt Nienburg 
einzureichen. 
 
Für Unvorhergesehenes ist eine Rücklage in Höhe von 3,5% der Baukosten (KG 200 
bis 700) einzuplanen, die nicht den einzelnen Kostengruppen zugeordnet wird. Die 
hierfür noch notwendigen Mittel in Höhe von 246.700 € sowie für die vorbereitenden 
Maßnahmen für eine Sekundarstufe II in Höhe von 21.200 € sind in die Haushalts-
planung (Nachtrag 2014) aufzunehmen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig  
 

 
 
 
Beratungsgang: 
 
Die verschiedenen am Planungsprozess beteiligten Architekten und Planer stellen 
die mit der Beschlussvorlage versandte Präsentation vor. 
 
KTA Koch hakt nach, inwiefern der im ersten Obergeschoss vorgesehene Werkraum 
nicht im Erdgeschoss angeordnet werden könne. An anderen Schulen sei die Anord-
nung eines Werkraumes im Erdgeschoss von Lehrern oftmals gelobt worden. 
 
Herr Kaupert erklärt, dass es angestrebt werde, einen kompakten Baukörper zu er-
zeugen. Das Erdgeschoss sei dabei die Ebene, deren Räumlichkeiten am schnells-
ten belegt seien. Für andere Räumlichkeiten, wie z.B. die Küche, gebe es eine noch 
größere Notwendigkeit zur Anordnung im Erdgeschoss.  
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KTA Brunschön weist auf die Problematik der Mensa im Eingangsbereich hin. Wie 
werde sichergestellt, dass trotz des Durchgangsverkehrs eine Wohlfühlatmosphäre 
erzeugt werden könne? 
 
Herr Kaupert hebt hervor, dass bereits vor den Workshops zwei Schulen besichtigt 
worden seien, die dieses Thema aufgegriffen hätten. Ziel sei es, eine Atmosphäre zu 
ermöglichen, die mit der eines öffentlichen Cafes vergleichbar sei. Es werde eine 
multifunktionale Flächennutzung im Mensabereich beabsichtigt. Auf diese Weise 
könne man mit dem Flächenangebot wirtschaftlich umgehen. 
 
KAR Niemeyer ergänzt, dass es ein solches Konzept bereits in der Oberschule  
Steimbke gebe, die durchaus gute Erfahrungen hiermit gesammelt habe. 
 
KTA Werner hakt nach, ob das Tiefbaugelände der BBS durch das Bauvorhaben be-
einträchtigt werde.  
 
Herr Köster erklärt, dass dieser Bereich komplett unberührt von dem Neubau der IGS 
sei. 
 
KTA Werner erkundigt sich, wie auf das Thema Inklusion konzeptionell eingegangen 
werde. 
 
Herr Kaupert führt aus, dass es 5 Klassenräume pro Cluster gebe, in denen jeweils 
ein Raum mit verschiedenen inklusiven Maßnahmen ausgestattet werde. Hierzu 
zählten etwa akustisch wirksame Decken oder ggf. auch Linoleumtische. Darüber 
hinaus sei ein Pflegebad in jedem Cluster vorgesehen sowie zur Orientierung im 
Treppenbereich der Wechsel zwischen hellen und dunklen Stufen. 
Herr Wagner weist auf den aufgestellten Katalog mit inklusiven Maßnahmen hin, die 
abgearbeitet würden. 
 
KTA Werner wirft im Hinblick auf die verkehrliche Erschließung der IGS die Frage 
auf, inwiefern die An- und Abfahrproblematik, die zum Teil jetzt schon bestehe, gelöst 
werde. 
 
Herr Köster erläutert, dass die Kosten für die innere Erschließung der IGS von dem 
Ansatz für die Freianlagenplanung abgedeckt seien, die Kosten für die äußere Er-
schließung seien hiervon jedoch nicht eingeschlossen. Grundsätzlich sei eine Zu-
fahrtsregelung vorgesehen, die Park- und Suchverkehre nicht mehr in den unmittel-
baren Bereich der Schule hineinzieht, sondern nur Personen mit Zugangsberechti-
gung. 
 
KTA Werner hakt nach, ob die Platzierung der Bushaltetestelle bereits entschieden 
sei.  
 
KAR Rohwerder erläutert, dass die Bushaltestellensituation nicht abschließend ge-
klärt sei. Drei mögliche Varianten würden derzeit untersucht. Eine Zählung habe au-
ßerdem ergeben, dass die Stellplätze zum Teil nicht in Gänze ausgenutzt würden. 
Außerdem werde Überlegungen nachgegangen, mit den Mittelweserkliniken Ver-
handlungen über zusätzliche Stellplätze zu führen.  
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KTA Werner weist darauf hin, dass die Sporthalle der BBS nicht den zusätzlichen 
Anforderungen durch die Schüler der IGS gerecht werden könne und insofern auf 
andere Sporthallen ausgewichen werden müsse. Wie hoch seien die Folgekosten für 
die Nutzung anderer Hallen? 
 
KAR Niemeyer erklärt, dass die Berechnung der Kosten für die Nutzung von Sport-
hallen, die nicht im Besitz des Landkreises sind, auf Basis einer sog. Sportstätten-
vereinbarung erfolge.   
Anmerkung zum Protokoll: Zunächst muss festgestellt werden, dass die laufende 
Beschulung von IGS-Schüler/innen im Unterrichtsfach Sport grundsätzlich nicht zu 
Mehrkosten für den Landkreis führen wird, da sich die Gesamtschülerzahl im Kreis-
gebiet durch die IGS Nienburg nicht erhöht. Schüler/innen, die die IGS Nienburg be-
suchen, würden alternativ an anderen Schulstandorten vergleichbare Schulsportkos-
ten erzeugen, die dann dort jedoch nicht mehr anfallen. Der an die kreisangehörigen 
Kommunen zu leistende finanzielle Ausgleich bei Benutzung einer gemeindlichen 
Schulsporthalle ist in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages (Sportstättenverein-
barung) zwischen den Beteiligten geregelt. Der Landkreis zahlt derzeit 11.165,74 € je 
Raumfaktor und 29,22 € je qm Hallenkapazität. Am Beispiel der Meerbachhalle (924 
qm) würden sich bei einer voll ausgebauten, fünfzügigen IGS Nienburg im Sekundar-
bereich I rd. 60.000 € jährlich an Schulsportkosten ergeben. Das Sporthallenentgelt 
schließt die Nutzung von gemeindlichen Freisportanlagen und Frei-/Hallenbädern ein 
und wird jährlich an den Verbraucherpreisindex 
angepasst. 
 
KTA Werner gibt zu Bedenken, dass die Folgekosten angesichts des begrenzten 
Angebotes an Sporthallen, die sich im Eigentum des Landkreises befänden, stets bei 
einer Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden müssten. 
 
Auf die Frage von KTA Sanftleben, inwiefern die Eingangshalle des IGS-Neubaus 
auch als Musikhalle genutzt werden könne und insofern die Problematik um die 
Akustikdecken gelöst sei, räumt Herr Kaupert ein, dass das Anforderungsprofil der 
Decke durchaus schwierig sei. Es würden Akustikdecken angebracht, die vor allem 
die Geräuschentwicklung während des Essens milderten. 
 
KTA Brieber erkundigt sich, ob es sich bei der Rücklage für Unvorhergesehenes in 
Höhe von 3,5% der Gesamtkosten um einen Durchschnittswert handele oder um ei-
ne untere Grenze. 
  
Herr Wagner führt aus, dass die Planungsbeteiligten überwiegend große Erfahrun-
gen in Schulbauten hätten. Er sehe einen Wert  zwischen 3% und 5% als sichere 
Planungsbasis. Durch die angestrebte konzentrierte Bauphase erhoffe man sich au-
ßerdem von Preissteigerungen wenig bis nicht betroffen zu sein. Auch dadurch solle 
das Risiko für nachträgliche Kostensteigerungen minimiert werden. 
 
KTA Cunow fragt nach, warum eine Summe von  70.000 € für Außenanlagen für die 
Sekundarstufe II vorgesehen sei. Herr Köster erläutert, dass dieser Betrag keine ver-
lorenen Ausgaben seien. Die Schulhofflächen würden sich nicht um den Anteil der 
Sekundarstufe II verkleinern. Herr Wagner ergänzt, es wäre wesentlich unwirtschaft-
licher, diesen Betrag nicht schon zu diesem Zeitpunkt bereit zu stellen. 
 
KTA Hauschildt erkundigt sich nach den Folgekosten für die Unterhalts- und Glasrei-
nigung. Herr Kaupert führt aus, dass die Qualitäten einer Schule sich auch im Mate-
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rial widerspiegeln. Bis auf die gläserne Eingangshalle gäbe es keine kompletten 
Glasfassaden. Durch die zwei-Geschossigkeit sei eine Reinigung auch ohne Steiger 
möglich.   
 
Angesichts des vorgesehenen Flachdachs wirft KTA Koch die Frage nach der Si-
cherheit der Dachkonstruktion auf. Lasse sich diese ggf. durch ein Satteldach erhö-
hen? KTA Westermann schließt sich an, ob nicht eingeplant werden könne, dass sich 
das Flachdach neige. Herr Kaupert weist auf die Entwicklungen in der Bauphysik hin, 
die es ermöglichten, ein Flachdach problemlos zu errichten und instand zu halten. 
Außerdem sei dies wirtschaftlich und in das flächige Konzept sich nahtlos einfügend. 
Eine Neigung sei im Flachdach ohnehin vorgesehen. Herr Wagner unterstreicht, 
dass bei der Ausführung auf die Einhaltung der Richtlinien geachtet werden müsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Liegenschaften am 12.02.2014 
 
Protokoll zu TOP 2 

 

 

  
12.02.2014 

 
 
Mitteilungen/Anfragen 
 
 
 
 
 
Beratungsgang: 
 
ohne 
 

 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Liegenschaften am 12.02.2014 
 
Protokoll zu TOP 3 

 

 

  
12.02.2014 

 
 
Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde 
 
 
 
 
 
Beratungsgang: 
 
ohne 
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